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Festlegungen planmäßig nur für gesellschaftliche Bedarfs
träger geliefert werden, berechnet der Konsumgütergroß
handel den gesellschaftlichen Bedarfsträgern den ihm in 
Rechnung gestellten Industrieabgabepreis zuzüglich der für 
den Konsumgütergroßhandel festgelegten Großhandels
spanne.

§3
Die Belieferung gesellschaftlicher Bedarfsträger aus dem 

Warenfonds für die Versorgung der Bevölkerung erfolgt 
durch den Konsumgütergroßhandel unter Berücksichtigung 
des § 4 der Anordnung vom 1. November 1971 über den Be
zug von Industriewaren des Bevölkerungsbedarfs und die 
Inanspruchnahme von Leistungen durch gesellschaftliche Be
darfsträger zum Einzelhandelsverkaufspreis.

§4
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.

Berlin, den 29. Mai 1979

Der Leiter 
des Amtes für Preise

H a l b r i t t e r
Minister

Hinweis auf Veröffentlichungen im Gesetzblatt Teil II 
der Deutschen Demokratischen Republik
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Anordnung
über die Preisberechnung des Konsumgütergroßhandels 

bei Lieferung 
von Industriewaren des Bevölkerungsbedarfs 

an gesellschaftliche Bedarfsträger

vom 29. Mai 1979

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen staatlichen Organe wird folgendes angeordnet:

§ 1
Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für alle Lie

ferungen von Industriewaren des Konsumgütergroßhandels 
an gesellschaftliche Bedarfsträger.1

§ 2
Für Industriewaren, die vom Hersteller bzw. Importbetrieb 

dem Konsumgütergroßhandel entsprechend gesonderten

1 Z. Z. gilt die lm § 2 der Anordnung vom 1. November 1971 über den 
Bezug von Industriewaren des Bevölkerungsbedarfs und die Inan
spruchnahme von Leistungen durch gesellschaftliche Bedarfsträger 
(GBl. II Nr. 77 S. 678) gegebene Definition.
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